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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie viele Schülerinnen und Schüler haben in Mannheim in den vergangenen 
zehn Jahren die Schule ohne Abschluss verlassen (bitte aufgeschlüsselt nach 
Jahr, Schulart, Geschlecht, Alter, und Klassenstufe)?

2.  Wie sind diese Zahlen im Vergleich zu anderen Städten in Baden-Württemberg 
mit ähnlicher Bevölkerungsstruktur einzuordnen?

3. Welche Ursachen sieht sie als maßgeblich für diese Schulabbrüche an? 
4.  Welche Ursachen sieht sie für die ggf. stark abweichenden Zahlen in Mann-

heim?
5.  Welche Präventionsprogramme und Fördermittel gibt es seitens des Landes für 

kommunale Schulträger, um Schulabbrüche von Kindern und Jugendlichen zu 
verhindern?

6.  Nach welchen Kriterien werden die Fördermittel an die kommunalen Schulträ-
ger vergeben?

7.  Welche vom Land geförderten Programme stehen (evtl. darüber hinaus) in 
Mannheim zur Verfügung?

8.  Sind ihr Zusammenhänge zwischen zur Verfügung stehenden Angeboten der 
Schulsozialarbeit sowie der Schulpsychologie und Zahlen zu Schulabbrüchen 
bekannt?

9.  Welche Daten stehen ihr über den Verbleib der Abgängerinnen und Abgänger 
ohne Schulabschluss zur Verfügung?
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Kleine Anfrage
des Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD

und

Antwort
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Erkenntnisse zur Quote der Schulabbrecher in Baden-Würt-
temberg und der Stadt Mannheim

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



2

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234

B e g r ü n d u n g

Ein Schulabbruch ist einer der häufigsten Gründe für Arbeitslosigkeit, welche 
oftmals bis zum Rentenalter anhält. Es ist nach Ansicht des Fragestellers im Inte-
resse aller, dass junge Menschen ein selbstbestimmtes und finanziell unabhängi-
ges Leben führen. Daher gilt es, Schulabbrüche zu verhindern. Diese Kleine An-
frage soll den aktuellen Stand der vom Land ergriffenen Maßnahmen aufzeigen, 
insbesondere in der Stadt Mannheim.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 24. August 2023 Nr. KMZ-0141.5-1/102/2 beantwortet das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie viele Schülerinnen und Schüler haben in Mannheim in den vergangenen 
zehn Jahren die Schule ohne Abschluss verlassen (bitte aufgeschlüsselt nach 
Jahr, Schulart, Geschlecht, Alter, und Klassenstufe)?

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in den Schuljahren 2012/2013 bis 
2021/2022 eine allgemeinbildende Schule im Stadtkreis Mannheim ohne Haupt-
schulabschluss verlassen haben, ist nach Schularten, Geschlecht und Klassenstufe 
in Anlage 1 dargestellt.

2.  Wie sind diese Zahlen im Vergleich zu anderen Städten in Baden-Württemberg 
mit ähnlicher Bevölkerungsstruktur einzuordnen?

In Anlage 2 wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in den Schuljahren 
2012/2013 bis 2021/2022 eine allgemeinbildende Schule in Baden-Württemberg 
ohne Hauptschulabschluss verlassen haben, nach Schularten, Geschlecht und 
Klassenstufe dargestellt.

Ein Vergleich der prozentualen Anteile der Abgänge ohne Hauptschulabschluss 
im Schuljahr 2021/2022 aus öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schu-
len nach ausgewählten Schularten zwischen dem Stadtkreis Mannheim und dem 
Land Baden-Württemberg zeigt, dass der Stadtkreis Mannheim sowohl bei den 
Abgängen ohne Hauptschulabschluss aus öffentlichen und privaten allgemeinbil-
denden Schulen insgesamt als auch bei den Abgängen ohne Hauptschulabschluss 
aus Werkrealschulen, Realschulen und allgemeinbildenden Gymnasien über dem 
jeweiligen Landesdurchschnitt liegt (Anteile in Prozent der Abgänge aus allge-
meinbildenden Schulen insgesamt):

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.
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3. Welche Ursachen sieht sie als maßgeblich für diese Schulabbrüche an? 
4.  Welche Ursachen sieht sie für die ggf. stark abweichenden Zahlen in Mann-

heim?
5.  Welche Präventionsprogramme und Fördermittel gibt es seitens des Landes für 

kommunale Schulträger, um Schulabbrüche von Kindern und Jugendlichen zu 
verhindern?

6.  Nach welchen Kriterien werden die Fördermittel an die kommunalen Schulträ-
ger vergeben?

7.  Welche vom Land geförderten Programme stehen (evtl. darüber hinaus) in 
Mannheim zur Verfügung?

Die Fragen 3 bis 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

Schulabbrüche sind kein Merkmal der amtlichen Schulstatistik. Durch die amt-
liche Schulstatistik wird die Zahl der Schulwechsler bzw. Schulabgänger erfasst. 
Dabei liegen jedoch keine Individualdaten vor und es können auch keine Bil-
dungsverläufe dargestellt werden. Vorzeitigen Beendigungen der Schullaufbahn 
liegen zumeist komplexe Problemkonstellationen zugrunde. Meist besteht ein 
komplexes Bedingungsgefüge aus leistungsbezogenen, motivationalen, sozialen, 
emotionalen oder sonstigen äußeren Faktoren, welche in ihrem Zusammenwirken 
das Risiko für einen Schulabbruch erhöhen. In der Regel geht ein langwieriger 
Prozess des Entgleitens aus der Schule voraus, der von anfänglich unterrichts-
meidenden Verhaltensmustern über einen längeren Zeitraum letztlich zum Schul-
abbruch führen kann. Risikofaktoren für eine Unterrichtsverweigerung oder einen 
Schulabbruch bestehen auf verschiedenen Ebenen, beispielsweise:

•  individuelle Ebene: schlechte Schulleistungen, erlebte Überforderung, Klassen-
wiederholungen, risikobehaftetes Sozialverhalten, geringe Bildungserwartung;

•  familiäre Ebene: niedriger sozioökonomischer Status, geringe Erwartungshal-
tung der Eltern sowie einschneidende Erlebnisse im familiären Kontext;

•  schulische Ebene: ungünstige Lehrkraft-Schülerbeziehungen bzw. Lehrkraft-
Schülerinnenbeziehungen, wenig Unterstützung durch Lehrkräfte, ungünstiges 
Schulklima.

Um Schulabbrüche zu verhindern, bedarf es einer engen Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Akteure und gezielter Unterstützungsangebote im pädagogischen Be-
reich.

In der Regel ist der Zuständigkeitsbereich der kommunalen Schulträger hier nicht 
berührt. Es erfolgt insofern keine Vergabe von Fördermitteln an die kommunalen 
Schulträger.

Sollte mit einem Verlassen der Schule im Einzelfall ein Abbruch der Schullauf-
bahn (ohne Schulabschluss) befürchtet werden bzw. verbunden sein, sind die ge-
fährdeten Schülerinnen und Schüler im Einzelfall möglichst im Vorfeld durch die 
Schule in geeigneter Weise individuell zu beraten und zu begleiten, um diesen 
Abbruch zu vermeiden. 

Unterschiedliche Maßnahmen und Angebote im schulischen Kontext helfen, 
Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern, zu beraten und zu begleiten, mit 
dem Ziel, Schulabbrüche zu verhindern:

•  Zusätzliche personelle Ressourcen werden gezielt für die individuelle Unter-
stützung von Schülerinnen und Schülern eingesetzt: Pädagogische Assistentin-
nen und Assistenten unterstützen und entlasten Lehrkräfte im Unterricht. Mit 
demselben Ziel erfolgt der Einsatz von multiprofessionellen Teams sowie ab 
dem Schuljahr 2023/2024 der Einsatz Freiwilliger im Rahmen des Ausbaus der 
FSJ-Stellen im pädagogischen Bereich der Schulen. Die genannten Personen 
helfen in Absprache mit den jeweiligen Lehrkräften vor Ort bei der individuel-
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len und kleingruppenbezogenen Förderung und tragen damit zur Verbesserung 
des Lernerfolgs der Schülerinnen und Schüler bei. Die genannten Maßnahmen 
stehen im Kontext der Bemühungen um mehr Bildungsgerechtigkeit im Land, 
d. h. die diesbezügliche Unterstützung erfolgt gezielt nach Kriterien der sozial-
indexbasierten Ressourcensteuerung. Sie wird damit den unterschiedlichen Be-
darfen der einzelnen Schulen im Land gerecht und ermöglicht eine gezielte 
Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Belastungen, in-
dem den Schulen zusätzliche Ressourcen zugewiesen werden. 

•  Die berufliche Orientierung und der Übergang von der Schule in Ausbildung, 
Beruf oder Studium gehören zu den zentralen Handlungsfeldern nahezu aller 
Bildungsregionen. Dazu gehören auch speziell auf die Vermeidung von Schul-
abbrüchen ausgerichtete regionalspezifische Angebote, wie das AVdual (Aus-
bildungsvorbereitung dual), das im Rahmen von individueller Förderung Ju-
gendliche in der Phase des Übergangs in eine Berufsausbildung unterstützt: 
Zum Zeitpunkt des Eintritts in den Bildungsgang AVdual verfügen über die 
Hälfte der aufgenommenen Jugendlichen über keinen Schulabschluss. AVdual 
gelingt es, diesen Schülerinnen und Schülern erstmalig einen Schulabschluss 
zu vermitteln; im Schuljahr 2019/2020 waren dies 81,4 Prozent dieser Schüle-
rinnen und Schüler. Ein ebenso großer Erfolg des Bildungsgangs ist der Anteil 
der Jugendlichen, der ohne Schulabschluss in AVdual eingetreten ist und un-
mittelbar im Anschluss eine Ausbildungszusage erhalten hat. In den vergange-
nen Jahren lag dieser Wert jeweils bei über 25 Prozent. AVdual leistet damit 
einen unmittelbaren Beitrag zur Verwirklichung der Chancen- und Bildungsge-
rechtigkeit. Insbesondere profitieren förderbedürftige Jugendliche mit und ohne 
Migrationshintergrund und auch Jugendliche mit Fluchthintergrund von den 
umfangreichen Praxisphasen des Bildungsgangs.

•  Auch Angebote im Rahmen des Jugendbegleiter-Programms oder auch die 
Sommerschulen bieten den Schulen Möglichkeiten, schulische Defizite von 
Schülerinnen und Schülern aufzuholen und so präventiv gegen einen Schulab-
bruch zu wirken.

•  Gesondert zu betrachten sind die Abschlüsse bei Schülerinnen und Schülern 
mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot. 
Hier greift die Frage nach Abschlüssen inhaltlich in Teilen zu kurz. Zum einen 
sind die Abschlüsse im Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung 
reguläre Abschlüsse, deshalb dürfen diese jungen Menschen nicht als Schulab-
brechende im eigentlichen Sinn gezählt werden. Zum anderen haben Schülerin-
nen und Schüler, die an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentrum (SBBZ) unterrichtet werden, auch aufgrund ihrer Behinderung und er-
schwerten Lernausgangsbedingungen, teilweise nicht das Ziel, einen (Haupt-)
Schulabschluss zu machen. So sind die Fachkonzepte in den Förderschwer-
punkten Lernen und geistige Entwicklung nicht grundsätzlich und ausschließ-
lich abschlussorientiert. Sie zeichnen sich vielmehr durch eine konsequente 
Anschlussorientierung aus. Ziel ist, die jungen Menschen unter Einbeziehung 
spezifischer Angebote der beruflichen Schulen und weiterer Partner (Agentur 
für Arbeit, Integrationsfachdienste, freie Träger der Jugendberufshilfe etc.) so 
vorzubereiten, dass Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse bzw. die Aufnahme 
sozialversicherungsrechtlicher Beschäftigungsverhältnisse nachhaltig erreicht 
werden. Darüber hinaus erreicht ein Teil der Absolventinnen und Absolventen 
von SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen in Bildungsgängen der beruflichen 
Schulen einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand. Vor 
diesem Hintergrund ist die Leistung dieser jungen Menschen umso höher zu 
bewerten, da sie trotz zum Teil umfassender Beeinträchtigungen durchgängig 
ihre Schule besuchen und dort den entsprechenden Abschluss erreichen.

•  Die außerunterrichtlichen Unterstützungsangebote von Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen sowie von Beratungslehrkräften tragen mit dazu bei, 
dass Bildungsbiografien trotz punktueller Schwierigkeiten erfolgreich weiter-
geführt werden. Sie unterstützen Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungs-
berechtigte sowie Lehrkräfte mit beraterischen sowie psychologisch-diagnosti-
schen Mitteln u. a. auch zur Thematik des Schulabsentismus sowie des Schul-



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234

abbruchs. Gemeinsam wird nach individuellen Lösungen gesucht, wie Schul-
verweigerung bzw. ein drohender Schulabbruch verhindert werden kann bzw. 
wie Schülerinnen und Schüler für den weiteren Schulbesuch zurückgewonnen 
werden können. Bei Bedarf werden das innerschulische Beratungs- und Unter-
stützungssystem (z. B. Schulsozialarbeit, sonderpädagogischer Dienst) sowie 
außerschulische Kooperationspartner einbezogen (z. B. Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Jugendamt).

•  Die Schulpsychologischen Beratungsstellen bieten zur Thematik der Schul-
verweigerung bzw. des Schulabsentismus Fortbildungen für Schulen an. Bei 
diesen Fortbildungen werden sowohl präventive Aspekte (z. B. systematische 
Begleitung von Übergängen im Schulsystem, Dokumentation von Fehlzeiten, 
Erkennen von Anzeichen der Schulvermeidung, Elternkooperation) als auch 
interventive Aspekte (z. B. pädagogische Maßnahmen, Einbeziehen außerschu-
lischer Kooperationspartner) berücksichtigt. Im Rahmen des Programms „Ler-
nen mit Rückenwind“ bieten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zu-
dem Online-Impulsvorträge für Lehrkräfte u. a. zum Thema Schulabsentismus 
an (https://zsl-bw.de/rueckenwind-schulpsychologie#anker9554489). 

•  Im Rahmen der Prävention und Gesundheitsförderung von Schülerinnen und 
Schülern kommt insbesondere der Entwicklung und Förderung sozialer Kom-
petenzen der Schülerinnen und Schüler Baden-Württembergs eine hohe Be-
deutung zu. Diese können Ursachen von Schulabbrüchen entgegenwirken. 
Die für die schulische Prävention qualifizierten Präventionsbeauftragten kön-
nen an den Regionalstellen des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung 
(ZSL) zur Beratung und Unterstützung von Schulen abgerufen werden. Die 
Präventionsbeauftragten begleiten vor allem bei der Förderung der Resilienz 
und Selbstregulation, Stärkung der Lebenskompetenzen, Motivationsförderung 
sowie Stressabbau. Hierzu kommen u. a. evaluierte Präventionsprogramme wie 
„MindMatters“ zur Entwicklung und Einübung von Lebenskompetenzen und 
sozial-emotionalem Lernen oder das Programm gegen (Cyber-)Mobbing „Ge-
meinsam Klasse sein“ der Techniker Krankenkasse zum Einsatz.

•  Darüber hinaus können die Schulen das landesweite Präventionsrahmenkon-
zept „stark.stärker.Wir“ nutzen. Es bietet wichtige Hinweise und Anregungen 
für die Erarbeitung und Umsetzung eines schulspezifischen Präventionskon-
zepts und stellt die Stärkung von Lebenskompetenzen und der Resilienz in den 
Mittelpunkt. Die o. g. Präventionsbeauftragten der ZSL-Regionalstellen bera-
ten und unterstützen die Schulen bei diesem Prozess.

•  Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe werden nach den §§ 13 und 13a ach-
tes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozial-
arbeiter als sozialpädagogische Hilfe zur Förderung der schulischen und beruf-
lichen Ausbildung an Schulen eingesetzt. Das Land fördert den Einsatz von 
Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeitern an Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft mit einem Personalkostenzuschuss in Höhe von 16 700 Euro pro 
Vollzeitäquivalent. Laut Berichterstattung des Kommunalverbands für Ju-
gend und Soziales/Landesjugendamt 2022 hat sich der Einsatz von Jugendso-
zialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeitern an allgemeinbildenden und beruf-
lichen öffentlichen Schulen zu den Stichtagsschuljahren 2020/2021, 2019/2020, 
2012/2013 sowie 2005/2006 wie folgt entwickelt:
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Die Präventionsbeauftragten der Regionalstelle Mannheim verfügen über ein brei-
tes Portfolio im Bereich der Prävention, das allen Mannheimer Schulen zur Ver-
fügung steht. Sie bieten für Lehrkräfte derzeit u. a. eine zweitägige Mobbingprä-
ventionsfortbildung an, eine Fortbildung zum Erziehungsprinzip von Haim Omer 
„neue Autoritäten“, eine zweieinhalbtägige Fortbildung zu störungspräventiver 
Klassenführung, sowie weitere Fortbildungen zum Thema Klassenrat, Übungen 
und Spiele zum sozial-emotionalen Lernen, Umgang mit herausforderndem Schü-
lerverhalten, gewaltfreie Kommunikation und weitere. 

Neben den vorstehend genannten Unterstützungsmaßnahmen ist eine stetige  
Sicherung und Stärkung der Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler in 
den Fächern Deutsch und Mathematik unerlässlich, gerade auch im Hinblick auf 
das Ziel, Schulabbrüche zu vermeiden. Hierzu erarbeitet das ZSL Fortbildungs-
bausteine für Lehrkräfte, die in den Klassen 1 bis 8 unterrichten. Die Bausteine 
bieten jeweils Module zu fachwissenschaftlichen Grundlagen, didaktisch-metho-
dischem Basiswissen, Möglichkeiten der Überprüfung des Lernzuwachses und 
Hinweise zur Differenzierung und Förderung von leistungsschwächeren Schü-
lerinnen und Schülern. Ziel des Programms „Starke Basis!“ ist die Stärkung 
der Basiskompetenzen mit dem Ziel der Erhöhung des Bildungserfolgs und die  
Sicherung der Anschlussfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in den Schulen 
der Sekundarstufe I. 

8.  Sind ihr Zusammenhänge zwischen zur Verfügung stehenden Angeboten der 
Schulsozialarbeit sowie der Schulpsychologie und Zahlen zu Schulabbrüchen 
bekannt?

Hierzu liegen dem Kultusministerium keine Daten vor. Es wird auf die Beantwor-
tung der Fragen 3 bis 7 verwiesen. 

9.  Welche Daten stehen ihr über den Verbleib der Abgängerinnen und Abgänger 
ohne Schulabschluss zur Verfügung?

Im Rahmen der amtlichen Schulstatistik liegen keine Individualdaten vor und es 
können keine Bildungsverläufe dargestellt werden. Ersatzweise werden in Anlage 3 
die Neueintritte ohne Hauptschulabschluss an Beruflichen Schulen im Schuljahr 
2022/2023 für den Stadtkreis Mannheim und für das Land Baden-Württemberg 
dargestellt. Zu beachten ist, dass unter den Abgängen ohne Hauptschulabschluss 
auch Abgänge von Schülerinnen und Schülern mit einem Anspruch auf ein Son-
derpädagogisches Bildungsangebot sind, welche einen sonderschulspezifischen 
Abschluss erzielt hatten.

Im Rahmen der anstehenden Schulgesetzänderung soll ferner die Grundlage dafür 
geschaffen werden, dass die Daten von Schülerinnen und Schülern, für die sich 
nach Beendigung der Schule keine konkrete berufliche Anschlussperspektive ab-
zeichnet, an die Agenturen für Arbeit übermittelt werden können, damit diese 
sie im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags aus § 31a SGB III über Angebote der 
Berufsberatung und Berufsorientierung informieren und beim Übergang von der 
Schule in den Beruf unterstützen können. Dies ist eine wichtige Maßnahme zur 
politischen Leitlinie „Keiner darf verloren gehen“ und dem Kultusministerium ein 
besonderes Anliegen.

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport



7

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234

An
la

ge
 1



8

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



9

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



10

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



11

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



12

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



13

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



14

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



15

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



16

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



17

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



18

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



19

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



20

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



21

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



22

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



23

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



24

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



25

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



26

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



27

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



28

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



29

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



30

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



31

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



32

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



33

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



34

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



35

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



36

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



37

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



38

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



39

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



40

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



41

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



42

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



43

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



44

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



45

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



46

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



47

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



48

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



49

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



50

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



51

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



52

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



53

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



54

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



55

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



56

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



57

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



58

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



59

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234



60

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5234


	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 /
	2.8.2023
	Kleine Anfrage
	des Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD
	und
	Antwort
	des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport
	Erkenntnisse zur Quote der Schulabbrecher in Baden-Würt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


